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 Veröffentlicht am 17.06.2004

Norm

SDÜ Art54

StPO §90a

Rechtssatz

Das (europäische) Verbot der Doppelbestrafung nach Art 54 SDÜ gilt auch für zum Strafklageverbrauch führende

Verfahren, in denen die Staatsanwaltschaft eines Mitgliedstaats ohne Mitwirkung eines Gerichts ein in diesem

Mitgliedstaat eingeleitetes Strafverfahren einstellt, nachdem der Beschuldigte bestimmte Au<agen erfüllt und

insbesondere einen bestimmten, von der Staatsanwaltschaft festgesetzten Geldbetrag entrichtet hat. Die festgelegten

Au<agen müssen Sanktionscharakter haben, die Vereinbarung muss ein ausdrückliches oder stillschweigendes

Schuldanerkenntnis und demzufolge ein ausdrückliches oder stillschweigendes Urteil über die Strafbarkeit des

Verhaltens enthalten und darf dem Opfer und anderen Betro=enen, die gegebenenfalls zivilrechtliche Ansprüche

haben, keinen Nachteil zufügen.
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